
Allgemeine Verkaufsbedingungen der AMIS Maschinen-Vertriebs GmbH  
für gebrauchte Maschinen 
 
 
 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedin-
gungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 BGB. 
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen - Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
2. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, erklärt der Kunde mit der Bestellung einer Ware verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen; wir sind berechtigt, das in der 
Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von vier Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt 
werden. Die Rechnungsstellung gilt als Auftragsbestätigung. 
3. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nur ausnahmsweise ist unser Angebot maßgebend, wenn wir dieses Angebot mit zeitlicher Bindung abgegeben 
haben und der Besteller dieses Angebot fristgemäß angenommen hat und keine rechtzeitige Auftragsbestätigung unsererseits vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen 
Bestätigung. 
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden, es sei 
denn, dass der Besteller vor ihrer Weitergabe unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung eingeholt hat. Dies gilt insbesondere für solche schriftliche Unterlagen, die als “vertraulich" bezeichnet sind. Alle 
Unterlagen sind auf unser Verlangen hin oder bei Nichterteilung eines Auftrages unaufgefordert zurückzugeben. 
5. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, sind technische Angaben, Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, Maße oder Gewichte, Fabrikate, Modelle, Baujahre und Leistungsangaben, sowie 
Angaben über Zustand, festes und loses Zubehör sowohl mündlicher als auch schriftlicher Art nicht Teile des Angebots und daher nicht verbindlich. Sie stellen lediglich unverbindliche Muster dar. 
6. Werden Maschinen nicht ab unserem Lager offeriert und der Standort dem Besteller mit Anschrift ausgewiesen oder bekannt gegeben, so verpflichtet sich der Besteller, die Anschrift dritten Personen 
nicht weiterzugeben. Diese Maschinen dürfen vom Besteller oder Dritten nur von uns gekauft werden und jegliche Preis- und Abschlussverhandlungen sind nur durch uns zu führen. Im entgegengesetzten 
Falle verpflichtet sich der Besteller, an uns den entgangenen Gewinn zu erstatten, dieser ermittelt sich wie folgt: 
Differenz zwischen dem nachgewiesenen Einkaufspreis und dem Angebotspreis. 
7. Bei einem Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr schließen wir unsere Verpflichtungen nach § 312 e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis Nummer 3 und Satz 2 BGB ausdrücklich aus. 
 

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab Lager" oder ab dem jeweiligen Standort des Kaufgegenstandes einschließlich Verladung, jedoch ausschließlich 
Verpackung, Porto, Fracht, sonstigen Versandspesen, Versicherung und Zoll; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. 
2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
4. Der Kaufpreis ist sofort nach Anzeige der Versandbereitschaft rein netto zur Zahlung fällig. 
5. Bei der Ausstellung von Verrechnungsschecks versichert der Besteller ausdrücklich deren Deckung und Einlösung. Wechselakzepte werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen und müssen 
den Anforderungen der Landeszentralbank entsprechen. Die Diskontspesen und Bankgebühren sind vom Besteller zu tragen und sofort in bar fällig. Wertstellung erfolgt auf den Tag, an dem der Gegen-
stand zur Verfügung steht. 
6. Der Besteller kommt in Verzug, wenn er auf unsere Mahnung hin, die nach Eintritt der Fälligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Besteller in Verzug, wenn er nicht zu 
einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner bei Fälligkeit auch dreißig Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in 
Verzug gerät, bleibt unberührt. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind, 
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
7. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder bei Umständen, die uns nach Vertragsabschluss bekannt werden und die Kreditwürdigkeit des Bestellers nach bankgemäßen Gesichtspunkten 
mindern, werden nach Mahnung sämtliche  Forderungen, auch entgegengenommene laufende Wechsel ohne Rücksicht auf die Laufzeit, sofort fällig. IIn diesem Falle sind wir berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen, oder nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 
8. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem 
Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu. Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
9. Die Rechte des Bestellers aus dem Vertrag sind nicht übertragbar. 
10. Wir sind berechtigt trotz anderslautender Bestimmung des Bestellers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, 
die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
 

§ 4 Lieferzeit 
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus sowie die Beibringung etwaiger vom Besteller zu beschaffender Unterlagen, Genehmigungen und 
Freigaben sowie den Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt  
vorbehalten.  
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt wurde. 
4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-kämpfen, insbesondere bei  Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außer-
halb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei 
Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger  
Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt 
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
6. Sofern die Voraussetzungen von Absatz 5 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  
7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zu Grunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. In beiden Fällen ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
8. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht; ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, ist unsere  
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
9. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Entsteht dem Besteller wegen einer von uns verschuldeten Verzögerung, insbesondere bei einem mit uns fest vereinbarten Liefertermin ein Schaden, so ist der Besteller berechtigt unter Ausschluss aller 
weiteren Ansprüche eine Entschädigung zu beanspruchen. Diese Entschädigung beträgt für jede Kalenderwoche 0,5 %, maximal jedoch 5 % des Teil- oder Gesamtauftrages, der verspätet angeliefert 
wurde. Verzögert sich der Versand oder die Abnahme des Kaufgegenstandes infolge von Umständen die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm 14 Tage nach Bekanntgabe der Versandbereitschaft 
folgende Kosten berechnet: bei Dritten entstandene Lagerkosten oder 0,5 % des Rechnungsbetrages pro Monat. 
Nach Gewährung einer Nachfrist sind wir berechtigt, über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und der Besteller haftet für einen daraus resultierenden Mindergewinn. 
 

§ 5 Gefahrenübergang - Verpackungskosten 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, geht mit Übergabe des Liefergegenstandes an den Abholer, Spediteur oder Frachtführer oder beim Transport mit unseren Beförderungs-
mitteln, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers oder des Lagers unseres Unterlieferanten - bei direkter Lieferung nicht selbst hergestellter Ware - die Gefahr auf den Besteller über. Falls der 
Versand oder die Abholung ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Der Übergabe steht es gleich, wenn 
der Besteller im Verzug der Annahme ist. 



 
 
 
 
 
 
2. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der 
Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 
3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichern; die insoweit anfallenden 
Kosten trägt der Besteller.  
4. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; jedoch sind wir verpflichtet, auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 
5. Teillieferungen sind zulässig. 
 

§ 6 Mängelhaftung 
1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Besteller 
muss uns daher offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs aus-
geschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
2. Wird Riss- oder Bruchfreiheit ausdrücklich zugesichert, so bezieht sich diese Zusicherung nur auf Brüche, die die Verwendungsfähigkeit ausschließen. Für Mängel an besonders dem Verschleiß unter-
liegenden Teilen, wie Zahnräder, Büchsen usw. wird auch bei zugesicherter Riss- und Bruchfreiheit keine Gewähr übernommen. Geschweißte und geriegelte Maschinen gelten als riss- und bruchfrei. 
3. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zunächst zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Nachbesserung sind wir 
verpflichtet, alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach 
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
5. Wählt der Besteller wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt 
der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Besteller, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis 
und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 
6. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Besteller uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 1 dieser  
Bestimmung). 
7. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
7.1 Der Ausschluss branchenüblicher Abweichungen bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Gleiches gilt für Garantien. Unsere Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand in unseren 
Katalogen, Prospekten und Preislisten stellen lediglich Beschreibungen, Kennzeichnungen oder Richtwerte dar, soweit sich aus den Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ergibt. Geringfügige,  
unerhebliche Abweichungen gegenüber den Katalogen oder früher gelieferten Waren gelten nicht als Mängel. 
7.2 Der Besteller hat selbst zu prüfen, ob die bei uns bestellte Ware sich für die von ihm beabsichtigten Verwendungszwecke eignet. Die nicht geeignete Ware stellt nur dann einen Mangel dar, wenn wir 
dem Besteller die Eignung schriftlich bestätigt haben. 
7.3 Die Abnutzung von Verschleißteilen im Rahmen einer verkehrsüblichen Benutzung stellt keinen Mangel dar. 
8. Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 
9. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 7 Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für  
Schadensersatzansprüche gemäß §§ 823 ff. BGB. 
2. Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit bleiben unberührt. 
3. Gleiches gilt, soweit die Haftung auf Grund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist. 
4. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich 
erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlich-
keiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich  
Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die  
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache  
(Rechnungsendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
7. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 

§ 9 Datenschutz 
Wir sind berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erhaltenen Daten über den Besteller unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes für eigene Zwecke zu 
speichern und zu verarbeiten. 
 

§ 10 Teilunwirksamkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen dem 
Besteller und uns ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 
 

§ 11 Gerichtsstand - Erfüllungsort 
1. Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller 
auch an seinem Geschäfts- oder Wohnsitzgericht zu verklagen. 
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 

§ 12 Anwendbares Recht 
Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
11. April 1980 über den internationalen Warenkauf ("CISG') findet keine Anwendung. 




